
Begründung

zum Bebauungsplan “Weiherdamm“ der Stadt Haslach i.K, (Ortenaukreis)

L Allgemeines

Das Baugebiet liegt im Westen der Stadt. Es wird südlich von der Bahnlinie
Offenburg Konstanz, die in diesem Bereich demnächst elektrifiziert wird,
begrenzt und im Norden von der neu ausgebauten 3 55. Die Fläche wird in den
in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan aufgenommen. Der Bebauungs
plan ist so aufgestellt, daß er nach Westen erweitert werden kann, sobald
die angrenzende Gemeinde Steinach Bedarf für dieses Baugebiet hat.

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde Steinach, die in das Baugebiet übergreift,
ist durch die Stadt Haslach erworben.

Bedarf und Zweckbestimmung:
Die Stadt Haslach verfügt infolge dauernder Umplanung im Bereich der künf
tigen B 55 (Bollenbach - Schnellingen) über keine nennenswerten Gewerbe-
flächen. Der Bebauungsplan “Weiherdamm“ dient der Aufnahme kleinerer, vor
allem ortsansässiger Gewerbebetriebe, die sich an ihren gegenwärtigen Stand
orten nicht isehr erweitern konnen
Im östlichen Teil, der an ein Wohnhaus angrenzt, wurde eine Gliederung nach
§ 8 Abs. 4 BauNVO festgesetzt; diese Fläche soll lediglich der Lagerung
immissionsfreier Stoffe dienen.
Es liegen zwingende Gründe im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 5 BBauG für die Auf
stellung des Bebauungsplanes “Weiherdamm“ vor, da an die Stadt Haslach aus
oben erwähnten Gründen städtebauliche Anforderungen gestellt werden, deren
Eilbedurftigkeit eine vorherige Aufstellung des Flachennutzungsplanes nicht
zulaßt,

Verkehr:
Ein &nscbluß fur dieses Gebiet wurde bereits beim Ausbau der B 55 berucksich-
tigt; die dort geplante Anschlußstelle wurde in den Bebauungsplan übernommen.

Im Bereich der Lgb Nr 1929/1 ist eine ßendeplatte vorgesehen, durch die auch
das dort befindliche Wohnhaus erschlossen ist, Eine Fußgängerverbindung
fuhrt direkt zur neuen 3 55

Die alte 3 55 ~m Bereich des Bebauungsnlanes wird aufgehoben

Wasserwirtschaft
Die Versorgung mit Wasser für dieses Gebiet ist durch die städtische Wasser
versorgung gewährleistet.

Die Abwasserbeseitigung ist im noch zu erstellenden Kanaiplan nachzuweisen.

Bodenordnu~g:
Die Grundstücksneuregelung erfolgt durch Meßbriefverfahren,

Größe:
Das Baugebiet hat eine Größe von ca. 2,8 ha.
Für öffentliche Flächen (Straßen) wird eine Fläche von ca. o,5 ha (15,2 %)
benötigt,

~eitun:
Das Baugebiet wird von einer 110 KV-Doppelleitung (weier-Villingen) des
Badenwerks überspannt.
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II. Art d r b ulich.n Nutzung und B u je

D a G rb g bi t rd t ii n ch § 8 BNutzVO
i ~ tiichen Bereich n eh § 8, Ab . 4 BNntzVO egli d rt
und teils la Mischg bi t usgewi s n.

Di.. B u eise i8t in ‘ab ich nd ‘ (“b ondere“) B u ei (b),
d r t, d zw r die Vorschri ten d r “of n n“ B u is (o)
an dt werden, ab r ohn B gr nzung d r Lang. d r Baukörp r.

III~ Kost n

Di Ko t n, ich d r St dt durch di t~dt b nlich ßn
utet h ii, b.tra n

D 485.000.--

Di Ko ten ii d rn sich u i olgt:

) Straßenb u . . . . . . . . . • . ‚ . . . • . . • • D 35() .000 . — —

b) Ab seer a ) R .-n sar .~........... D 35.000 ——

bb) Soh ut . - r ....... .... DM 60.000.——
o ) Frisch r .....•~.... .~ DM 30.000.——
d) Stro r orgun . . . . . . . . . . .o. . . . • . . . . D 10.000.——

i t: D~ 485.000,——

IV. B ..b~j~hti..t- 14 ~.uah~ ii

Der B-b uun.. ..pl. soll di Gr ndl g fu di
U 1 gun..
Gr nzr g un
ut i..‘
‘rschli- ung,

Fe-tl d g b. -ond r ~ Tor auf ~ h ür un~ .b ut Gr‘ d
~ti~c

bilden so r di -e ~ all ug d b u~ Pl 5

orderlich e de

Fr iburg 1 6. JULI 1973 t H lach, d 1 9. OKT. 1973

M. HUSS~RL. PLANUNG s~ORO
78 FREIBURG, BÜRGERWEHRSTR. 5, TEL. 70714

~ ≤2......)—~..

D 1 D


